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Einleitung 
 
Die vorliegende Habilitationsschrift trägt den Titel «Die zivilprozessuale Klage und das Klagerecht – 
Eine rechtsvergleichende Untersuchung grundlegender Fragen». Sie wurde dem Unterzeichnenden am 
27. September 2024 zugestellt (als PDF und in Papier-Form). Entsprechend ihrem Titel behandelt die 
Habilitationsschrift das Thema der Klage im Zivilprozess, wobei die Arbeit eine rechtsvergleichende 
Untersuchung beinhaltet. Die verschiedenen Aspekte der Klage werden aus den Perspektiven des 
tschechischen, österreichischen und deutschen Rechts vergleichend analysiert.  
 
Inhalt 
 
Die Arbeit beginnt mit einer grundlegenden Einführung in das Klagerecht (S. 14 ff.). Hierbei erfolgt 
zunächst eine historische Aufarbeitung des Klagerechts, wobei namentlich der von ADOLF WACH 
begründeten Lehre des Rechtsschutzanspuches – welche auch in der Schweizer Doktrin umstritten ist 
(vgl. hierzu grundlegend BERTI, SZZP 2005, S. 67 ff.) – eine grosse Bedeutung beigemessen und mit 
einer fundierten eigenen Stellungnahme (S. 38 ff.) versehen wird.   
 
In der Folge widmet sich die Arbeit dem Rechtsinstitut der Klage im Allgemeinen (S. 46 ff.), d.h., es wird 
auf das Wesen und die Funktion sowie die Wirkungen der Klage eingegangen und mit einem Exkurs 
zum Streitgegenstand ergänzt. Es folgt ein Kapitel zur Klageschrift (S. 86 ff.). Die Autorin untersucht 
zunächst die formellen Anforderungen an eine Klage, wie die Bezeichnung des Gerichts, der Parteien 
und des Streitgegenstandes, sowie die notwendigen Unterschriften und Beilagen. In 
rechtsvergleichender Hinsicht zeigt die Arbeit an dieser Stelle auf, dass diese formalen Anforderungen 
je nach Rechtsordnung teilweise erheblich variieren. 
 
Unter dem Kapitel Klageschrift wird zunächst auf den Inhalt der Klage eingegangen. Ein zentraler 
Aspekt hierbei ist die Analyse des Klagebegehrens (S. 116 ff.). Die Autorin zeigt hierbei ausführlich 
auf, dass in der Klage enthaltenen Rechtsbegehren (Klagebegehren) – wie auch im Schweizer Recht 
(vgl. Art. 84 CH-ZPO) – klar und bestimmt formuliert sein müssen. Die vorliegende Arbeit zeigt, dass 
die Bestimmtheit des Klagebegehrens nicht nur eine formelle Anforderung ist, sondern auch eine 
wichtige Funktion für die Bestimmung des Streitgegenstandes, die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit 
des Urteils erfüllt. Es wird herausgearbeitet, dass die Bestimmtheit des Klagebegehrens besonders bei 
Sachleistungen oder anderen nicht-monetären Leistungen problematisch sein kann, da dem Kläger oft 
notwendige Informationen fehlen. Hier werden mögliche Lösungsansätze wie Eventualanträge 
diskutiert. 
 
Ein weiteres wichtiges Thema ist die Darstellung der Beweismittel in der Klage. Während das 
tschechische Recht eine genaue Bezeichnung der Beweismittel in der Klage verlangt, sind diese nach 
österreichischem Recht nicht zwingend erforderlich. Die Arbeit erörtert, dass die Beweismittel in der 
Klage nicht nur dem Beweis der Tatsachen dienen, sondern auch den Streitgegenstand konkretisieren. 
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Sie betont, dass ein vollständiger und wahrheitsgemässer Tatsachenvortrag notwendig ist, um dem 
Gericht eine umfassende Beurteilung des Sachverhaltes zu ermöglichen. Die Arbeit analysiert 
unterschiedliche Theorien darüber, welche Tatsachen die Klage enthalten muss 
(Individualisierungstheorie und Substanziierungstheorie) und stellt fest, dass die meisten 
Rechtsordnungen eine abgeschwächte Substanziierungstheorie bevorzugen. 
 
Sodann widmet sich die Arbeit den verschiedenen Klagearten (S. 149 ff.): Leistungsklage, 
Feststellungsklage und Gestaltungsklage (inklusive der prozessualen Gestaltungsklagen). Die 
Habilitationsschrift analysiert die spezifischen Voraussetzungen und Wirkungen jeder Klageart unter 
Berücksichtigung ihrer unterschiedlichen Funktionen. Die Ausführungen zur Feststellungsklage 
umfassen insbesondere das festzustellende Rechtsverhältnis sowie das rechtliche Interesse (sog. 
Feststellungsinteresse) als zentrale Voraussetzungen der Feststellungsklage.  
 
Die Habilitationsschrift behandelt sodann die Klagsänderung (im Schweizer Recht «Klageänderung» 
genannt) (S. 238 ff.). Hierbei wird primär auf die Voraussetzungen der Klageänderung eingegangen. 
Weiter werden die verschiedenen Arten von Klageänderungen, wie die Klagseinschränkung und die 
Klagserweiterung erörtert. Die Arbeit untersucht ebenso die Klagszurücknahme (S. 285 ff.) unter 
Darstellung der Voraussetzungen und Wirkungen derselben (abhängig davon, ob sie mit oder ohne 
Anspruchsverzicht erfolgt) sowie die Abgrenzung zu anderen Prozessinstituten wie der Erledigung der 
Hauptsache. Und schliesslich wird die sog. Widerklage behandelt (S. 338 ff.). 
 
Formale Aspekte  
 

 Struktur und Gliederung: Die Arbeit weist eine klare und nachvollziehbare Struktur auf. Sie ist 

logisch aufgebaut und führt den Leser systematisch durch die verschiedenen Aspekte des 

Themas. Die Gliederung in nummerierte Kapitel und Unterkapitel ermöglicht grundsätzlich eine 

einfache Orientierung und schnellen Zugriff auf spezifische Inhalte. Die Arbeit beginnt mit einer 

Einleitung und der Darstellung der Problemstellung, geht über zu den Grundlagen der Klage, 

den Klagearten, dem Inhalt der Klageschrift und behandelt dann die oben erwähnten 

weiterführenden Themen wie Klagsänderung, Klagszurücknahme und Widerklage. Da es sich 

dementsprechend um ein sehr umfassendes bzw. breites Thema handelt, wäre es nützlich 

gewesen, dem seinerseits sehr umfangreichen Inhaltsverzeichnis – welches aus sieben Seiten 

besteht – eine einseitige Inhaltsübersicht voranzustellen, um dem Leser eine noch bessere 

Orientierung durch die Materie zu ermöglichen. 

 Rechtsvergleichung: Ein zentrales Merkmal der Arbeit ist der vergleichende Ansatz. Die 

tschechische Rechtslage wird mit dem österreichischen und deutschen Recht verglichen, was 

zu einem umfassenden Verständnis der Materie beiträgt. Diese rechtsvergleichende 

Darstellung ist aufgrund der zunehmenden Internationalität der privatrechtlichen 

Rechtsbeziehungen in der Praxis von grosser Bedeutung und bildet nach Ansicht des 

Unterzeichnenden den für die Rechtswissenschaft wertvollsten Aspekt der vorliegenden Arbeit 

– zumal die rechtsvergleichenden Ausführungen sich kontinuierlich durch die gesamte Arbeit 

ziehen.  

 Quellenbasis: Die Arbeit stützt sich auf eine einer Habilitationsschrift entsprechenden 

umfangreiche Quellenbasis. Es werden zahlreiche wissenschaftliche Abhandlungen, 

Kommentare und Gerichtsentscheidungen aus den drei relevanten Rechtsordnungen zitiert. Die 

verwendete Literatur ist grundsätzlich vielfältig und umfasst sowohl ältere als auch neuere 

Werke. Kritisch anzumerken ist, dass vereinzelt nicht in der aktuellsten Auflage verwendet 

wurden (so wurde z.B. die 22. Auflage des Band IV des Kommentars zur Zivilprozessordnung 

von STEIN JONAS verwendet, obwohl im Jahr 2018 die 23. Auflage erschienen ist). Positiv ist 

hingegen, dass sämtliche vom Unterzeichnenden vorgenommenen Stichproben für die 

Überprüfung der Zitate den Schluss zulassen, dass sich die vorliegende Arbeit durch eine 

korrekte und präzise Zitierweise auszeichnet. 
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 Sprachliche Gestaltung: Die Arbeit ist in einem klaren und präzisen wissenschaftlichen Stil 

verfasst. Die Sprache ist sachlich und fachbezogen, ohne dabei unnötig kompliziert zu wirken. 

Die Argumentation ist gut nachvollziehbar und die einzelnen Gedankengänge werden schlüssig 

dargestellt. Für eine in Fremdsprache verfasste Habilitationsarbeit sind dem Unterzeichnenden 

erstaunlich wenig, nämlich lediglich sehr vereinzelte sprachliche Fehler aufgefallen. 

 Umfang und Tiefe: Die Arbeit behandelt das Thema in einer angemessenen Tiefe. Sie zeichnet 

sich aber im gleichen Masse auch durch eine eindrückliche Breite aus. Sie geht auf die vielen 

wesentlichen Aspekte des Klagerechts ein. Trotz des grossen Umfangs des Themenkomplexes 

werden die zentralen Fragen präzise behandelt und wichtige konzeptionelle Fragen 

herausgearbeitet wie auch für das Verständnis relevante Zusammenhänge der verschiedenen 

Aspekte des Rechtsinstituts der Klage.  

Beurteilung 
  

 Die Arbeit leistet ohne Zweifel einen wertvollen Beitrag zur Forschung im Bereich des 

Zivilprozessrechts. Die Autorin hat sich eingehend mit der Materie auseinandergesetzt. Sie 

beweist durch eine einfache und klare Darstellung einer komplexen Thematik, dass sie über 

eine grosse Expertise zum Rechtsinstitut der Klage verfügt. Durch die rechtsvergleichenden 

Ausführungen vermag die Autorin zudem darzulegen, in welchen Bereichen möglicherweise 

Anpassungsbedarf im tschechischen Zivilprozessrecht besteht, weshalb die Arbeit auch für den 

Gesetzgeber von grossem Wert sein dürfte. 

 Wissenschaftliche Fundierung: Die Arbeit basiert auf einer soliden wissenschaftlichen 

Grundlage. Die Autorin hat sich – wie bereits erwähnt – intensiv mit der relevanten Literatur 

auseinandergesetzt und die wichtigsten Theorien und Ansätze analysiert. Der wissenschaftliche 

Apparat ist richtigerweise dann am umfassendsten, wenn umstrittene Meinungen dargestellt 

werden. Die Arbeit weist insofern eine hohe wissenschaftliche Qualität auf. Zudem scheut sich 

die Autorin nicht, etablierte Lehrmeinungen kritisch zu hinterfragen und eigene Ansichten zu 

vertreten, welche sie nachvollziehbar und sorgfältig begründet. Aufgrund der umfassenden 

Darstellung der Thematik ist die Arbeit zudem auch in der Lage, bisherige Forschungslücken 

aufzudecken. 

 Praktische Relevanz: Die Arbeit ist nicht nur theoretisch von Bedeutung, sondern hat auch 

praktische Relevanz. Die Ausführungen zu den formalen Anforderungen an die Klage, den 

verschiedenen Klagearten und den Möglichkeiten der Klageänderung sind für die Praxis von 

grossem Nutzen. Als Beispiel können hier die Ausführungen zu den Rechtsbegehren (inklusive 

Eventualbegehren) aufgeführt werden, zumal die korrekte Formulierung von Rechtsbegehren 

nach der Erfahrung des Unterzeichnenden in der Praxis nicht selten Probleme bereitet. 

 
Reviewer's questions for the habilitation thesis defence (number of questions up to the 
reviewer)  
 

1. Im schweizerischen und deutschen Zivilprozessrecht wird grundsätzlich davon 

ausgegangen, dass Vorfragen (z.B. die Feststellung, dass zwischen den Parteien ein 

Vertrag besteht) nicht in Rechtskraft erwachsen. Gilt dieser Grundsatz auch im 

tschechischen Zivilprozessrecht?  

2. Hat die Gutheissung einer Feststellungsklage (also das gutheissende 

Feststellungsurteil) auch verbindliche Wirkung in Bezug Personen, welche nicht als 

Partei am Verfahren teilgenommen haben? Die Frage sei an einem Beispiel erläutert: 

Ein gesetzlicher Erbe klagt gegen einen eingesetzten Erben auf Feststellung, dass 

das zugunsten des eingesetzten Erben errichtete Testament nichtig ist. Angenommen 












